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Kinderschutz …. 

Idealtypisch lassen sich drei Ebenen (der Jugendhilfe) 

beschreiben, auf denen sich präventives staatliches Handeln zur 

Sicherung bzw. zum Schutz des Kindeswohls zeigt: 

 

1. im Rahmen allgemeiner unterstützender Infrastruktur für Familien  

(nicht nur in Belastungssituationen (auch Frühe Hilfen) 

  

 

2. im Rahmen von individuellen Hilfen zur Erziehung  

(individuelle Rechtsansprüche) 

 

  

3. im Rahmen staatlicher Intervention bei Kindeswohlgefährdung  

(Schutzauftrag) 
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Gesundheits- 

wesen 

 
SGB V 

Kinder- und 

 Jugendhilfe 
 

SGB VIII 

Schwanger- 

schaftsberatung 
 

Schwangersachaftskonfliktgesetz 

SchKG 

Frühförderung 

 
 

SGB IX 

Materielle  

Sicherung 
 

SGB II, III, XII 

Frühe Hilfen 

Frühe Hilfen als 

interdisziplinärer Ansatz 
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Vernetzung in Kamen 

Familienservice und Allgemeiner sozialer Dienst mit  

Krankenhäusern, Hebammen, Ärzten, Beratungsstellen, 

Familienzentren, Schulen, Frühförderstelle, 

Kinderschutzbund u.a. 

Speziell vom Jugendamt: 

Arbeitskreis „Kamener Praxis“ auf lokaler Gerichtsebene 

sowie Arbeitskreise der Kinderschutzfachkräfte, 

AK gegen sexuellen Missbrauch, AK ASD-Leitungen  

auf Kreisebene, Pflegekinderdienste, Tagespflege u.a. 



Die kinder- und jugendnahen 
Berufsgeheimnisträger nach § 4 KKG 

•Ärztinnen oder Ärzte, Hebammen oder Entbindungspfleger, Angehörige 

anderer staatlich anerkannten Heilberufe 

 

•Berufspsychologinnen oder –psychologen 

 

•Ehe- Familien. Erziehungs- oder Jugendberaterinnen oder -berater 

 

•Beraterinnen oder Berater in anerkannten Suchtberatungsstellen 

 

•Mitglieder einer anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle 

 

•Staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen- oder arbeitern bzw. 

Sozialpädagoginnen oder –pädagogen 

 

•Lehrerinnen oder Lehrer an öffentlichen Schulen 

 

•Lehrerinnen und Lehrer an anerkannten privaten Schulen 



Stadtrat 

Weitere Ausschüsse: 
Sozialausschuss, Gesundheits-

ausschuss, Schulausschuss 

Jugendhilfeausschuss 

Jugendhilfe-

planung 

                  Gesundheitsamt    Sozialamt                                                                          Schulen     Angehörige der Heilberufe 

                      Gemeinsame Servicestellen                                                                   Job Center   Sachverständige   Vormünder 

                      Polizei- und Ordnungsbehörden                                                          Familiengerichte  Krankenhäuser 

                                     Sozialpädiatrische Zentren                                                interdisziplinäre Frühförderstellen        

Schwangerschaftsberatungsstellen         Beratungsstellen für soziale Problemlagen       Familienbildungsstätten 

 Dienste zur Müttergenesung sowie zum Schutz vor familialer Gewalt     Rechtsanwälte     u.a. 

Jugendhilfeplanung und Frühe Hilfen – ein Modell 

Ggf. spezielle 

Arbeitsgruppen 

Ggf. spezielle 

Arbeitsgruppen 

Netzwerk- 

konferenz 

Frühe Hilfen 
 



Geteilte Verantwortung im 

Kinderschutz – Wesentliche 

Bedingungen 

Gemeinsame Konzeptentwicklung und   

Kooperationszeit 

 

Von Respekt getragene Arbeitsbeziehungen 

 

Schließung von Vereinbarungen und Transparenz  der  

Verabredungen 

 

Dokumentation und Auswertung der gemeinsamen 

Prozesse 
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Verschieben von Verantwortung 
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